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Wildvermarktung durch Jäger (m/w/d) – Meldebogen 
 

Registrierung gemäß Art. 6 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
 

Stand: 05/2025 
 

 
 

Angaben im Zusammenhang mit der Registrierungspflicht als Lebensmittelunternehmer 
 

 – Zutreffendes bitte ankreuzen und wahrheitsgemäß ausfüllen –  
 

1. Betriebsdaten: 
 

JÄGER / Verantwortlicher LEBENSMITTELUNTERNEHMER 
 

Name, Vorname  

ggf. Firmenname  

Anschrift  

Kontakt (Tel, Mail)   @  

 

Selbst genutzte Betriebsstätte – z.B. Wildkammer (sofern von oben abweichend) 
 

Anschrift  

Kontakt (Tel, Mail)   @  

 

Zur Betriebsstätte gehören: 
 

 Umkleidebereich Kühlung (Schrank, Zelle, Raum): 
 

 Separate Kühlmöglichkeit nur für Wild in der Decke. 
 

 Separate Kühlmöglichkeit nur für Wild ohne Decke, Wildfleisch/-produkte. 
 

 Gemeinsame Kühlmöglichkeit von Wild in der Decke und Wild ohne Decke, 
Wildfleisch/-produkte – mit zeitlicher Trennung und Zwischenreinigung. 

 

 Natürliche Kühlung bei entsprechender Witterung. 
 

 Toilette (ggf. im 

Wohnbereich) 

 Zerwirkraum 

 Verarbeitungsraum  

 Sonstiges:  

Betriebszeiten:  

 

ggf. Zusammenarbeit mit folgendem DIENSTLEISTER (z.B. Metzger)  
 

1 

Name, Vorname  

ggf. Firmenname  

Anschrift Betrieb  

 

2 

Name, Vorname  

ggf. Firmenname  

Anschrift Betrieb  

 

2. Revier(e): 
 

   Eigenes Revier     Staatsrevier    Gemeinschafts-Jagdrevier 
 

Name des Reviers (der Reviere): Landkreis: 

  

Revierinhaber (Name, Anschrift, Telefon oder Handy oder Mail): 

 
 

3. Besondere Befugnisse: 
 

 

Trichinen: Ich bin sachkundig, in Besitz einer amtlichen Erlaubnis und berechtigt, selbst 
Trichinenproben zu entnehmen (außer bei Abgabe an einen Wildbearbeitungsbetrieb). 
 

 Ja  Nein 

Ich bin „kundige Person“.  Ja  Nein 
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4. Wildvermarktung: 
 

Im Rahmen meiner Jagdausübung und ggf. darüber hinaus führe ich folgende Tätigkeit(en) durch: 
 

EIGENVERBRAUCH 
 

 Selbst erlegtes Wildbret wird im eigenen Haushalt verbraucht. 

 

KLEINE MENGEN an ENDVERBRAUCHER und LOKALEN EINZELHANDEL 
 

Kleine Mengen 
 

selbst erlegten und ausgeweideten Wildes … 

Kleine Menge = Tagesstrecke. 
 

Abgabe = verkaufen, verschenken, tauschen. 

 

 … werden direkt an Endverbraucher, die lokale Gastronomie und den örtlichen Einzelhandel (z.B. 
Metzgerei ohne Wildzulassung) abgegeben, und zwar 

 

⃝ in der Decke/Schwarte bzw. im Federkleid. 
 

⃝ ohne Decke/Schwarte bzw. Federkleid. 
 

⃝ zerwirkt – lose oder verpackt/vakuumiert. 
 

 

⃝ Dabei enthäute/entschwarte/rupfe und zerwirke ich selbst in eigenen Räumlichkeiten. 
 

und/oder: 
 

⃝ Dabei nehme ich einen Dienstleister (z.B. Metzger) in Anspruch, der das Enthäuten/Entschwarten 
bzw. Rupfen und Zerwirken in seinen Räumlichkeiten für mich in meinem Namen übernimmt.  

 

 

 … werden zu Wildfleischerzeugnissen (z.B. Wurst, Schinken, Konserven) verarbeitet und nur direkt an 
Endverbraucher abgegeben (Abgabe an Gastronomie und örtlichen Einzelhandel nicht zulässig). 

 

⃝ Dabei stelle ich die Wildfleischprodukte selbst in eigenen Räumlichkeiten her. 
 

und/oder: 
 

⃝ Dabei nehme ich einen Dienstleister (z.B. Metzger) in Anspruch, der die Wildfleischprodukte in 
seinen Räumlichkeiten für mich in meinem Namen herstellt.  

 

 

 Im Rahmen von Gemeinschaftsjagden und auch darüber hinaus, nehme ich Wild an, das von einer 
anderen Person erlegt und ausgeweidet wurde (fremderlegtes Wild). 

 

 

WILDBEARBEITUNGSBETRIEB 
 

 

 Ich gebe selbst erlegtes und ausgeweidetes Wild in der Decke/Schwarte bzw. im Federkleid an 
zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe (z.B. Wildhandel, Metzgerei mit Wildzulassung) ab. 

 

 

 Ich betreibe Räume, die ausschließlich zum Sammeln und Kühlen von Wild in der Decke und zur 
Abgabe an zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe als erste Sammelstelle genutzt werden. 

 

 

ERWEITERTER ABNEHMERKREIS 
 

 

 Ich gebe kleine Mengen selbst erlegten und ausgeweideten Wildes an nicht örtliche, sondern weiter als 
100 km entfernte Gastronomien und Einzelhandelsbetriebe (z.B. Metzgerei ohne Wildzulassung) ab. 

 

 

 Ich gebe mehr als kleine Mengen selbst erlegten und ausgeweideten Wildes direkt an Endverbraucher, 
die lokale Gastronomie und den örtlichen Einzelhandel (z.B. Metzgerei ohne Wildzulassung) ab. 

 

 

 Ich kaufe fremderlegtes Wild (ausgeweidet) zu und gebe es an Betriebe ab, die nicht nur an den 
Endverbraucher, sondern auch an andere Lebensmittelunternehmen abgeben (Wiederverkäufer). 

 

 

 Ich stelle Wildfleischprodukte her (bzw. lasse in meinem Namen herstellen) und gebe mehr als ein 
Drittel dieser Produkte an Lebensmittelbetriebe ab, die nicht nur an Endverbraucher, sondern auch an 
andere Lebensmittelunternehmen abgeben (Wiederverkäufer). 

 

 Ich betreibe eine Sammelstelle, die Tierkörper aus anderen Sammelstellen aufnimmt. 

 

SONSTIGES (bitte kurz beschreiben) 
 

 Ich führe weitere oder andere Tätigkeiten aus, die bisher nicht genannt worden sind, nämlich: 

 
 

 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben mit meiner Unterschrift: 

Ort, Datum Unterschrift 
Über betriebliche Änderungen (z.B. Erweiterung der Tätigkeiten, Betriebsaufgabe) ist die Behörde zeitnah zu informieren. 

 

 


